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novus BRISANT

Unter dem verheißungsvollen Titel „Gesetz 
zur Änderung und Vereinfachung der Unter
nehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts“ beschloss der Gesetzge
ber umfassende Änderungen des steuer
lichen Reisekostenrechts. Diese sind ab 
1.1.2014 in den Lohnbüros zu beachten. 

Was sich auf den ersten Blick als Vereinfa
chung darstellt – wie etwa bei den künftig 
nur noch zweistufigen Verpflegungspau
schalen – erweist sich bei genauerer Prüfung 
allerdings als hoch komplexe und nicht im
mer anwendungsfreundliche Angelegenheit. 

So wird etwa die bisher streitanfällige „regel
mäßige Arbeitsstätte“ ab 2014 durch den 
zwar gesetzlich definierten, aber nicht praxis
erprobten Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“ 
ersetzt. Eine solche hat ein Arbeitnehmer an 
einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers, eines Konzernunterneh
mens oder eines vom Arbeitgeber bestimm
ten Dritten (insb. eines Kunden), der er dau
erhaft zugeordnet ist. Künftig kann der 
Arbeitgeber mit steuerlicher Wirkung durch 
Zuordnung bestimmen, wo sich diese eine 
bestimmte, erste Tätigkeitsstätte befindet. 
Dabei ist unerheblich, ob der Arbeitnehmer 
etwa den Großteil seiner Arbeitszeit an der 
ersten Tätigkeitsstätte verbringt. Es ist ausrei
chend, wenn er dort nur in geringem Um
fang dauerhaft bzw. bis auf weiteres tätig 
sein soll, sei es auch nur für untergeordnete 
Hilfs oder Nebentätigkeiten, wie z. B. das 
Abholen der Aufträge oder des Firmenfahr
zeugs. Somit ist es möglich, für rein steuer
liche Zwecke eine erste Tätigkeitsstätte zu 
bestimmen, die vom arbeitsvertraglich ver
einbarten Arbeitsort abweicht. Trifft der 
 Arbeitgeber keine Zuordnung oder ist diese 
nicht eindeutig, greifen jedoch von Gesetzes 
wegen quantitative, zeitliche Kriterien: Die 
erste Tätigkeitsstätte bestimmt sich dann da
nach, wo der Arbeitnehmer typischerweise 
arbeitstäglich oder je Arbeitswoche zwei vol
le Arbeitstage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit 
tätig werden soll. Bei Außendienst bzw. Ver

triebsmitarbeitern etwa, die ständig wech
selnde Kundenbesuche von zu Hause aus 
machen müssen, ist danach i. d. R. keine erste 
Tätigkeitsstätte gegeben.

Das Fehlen wie auch die Festlegung der ers
ten Tätigkeitsstätte hat beachtliche Folgen: 
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte kann der Arbeitnehmer steuer
mindernd nur die Entfernungspauschale und 
keine Reisekosten geltend machen. Besteht 
keine erste Tätigkeitsstätte oder erfolgen be
rufliche Fahrten zu anderen Orten als der 
ersten Tätigkeitsstätte, schlagen die tatsäch
lich angefallenen Kosten oder pauschal 0,30 
Euro/km als Werbungskosten zu Buche, so
weit weder ein betrieblich vorgegebener 
„Sammelpunkt“ noch ein „weiträumiges 
Arbeitsgebiet“ vorliegt. Zudem können bei 
entsprechender Abwesenheitszeit Verpfle
gungsmehraufwendungen und ggf. Unter
kunftskosten steuerlich geltend gemacht 
bzw. vom Arbeitgeber lohnsteuerfrei ver
gütet werden. 

Im Ergebnis wird der Arbeitnehmer ein Inter
esse daran haben, keine erste Tätigkeitsstät
te zu haben oder wenn dann diejenige Tätig
keitsstätte, die seiner Wohnung am nächsten 
gelegen ist. Arbeitgeber, die verpflichtet 
sind, ihren Arbeitnehmern Reisekosten im 
lohnsteuerfrei zu belassenden Umfang zu 
 erstatten, werden bestrebt sein, durch ent
sprechende Zuordnung der ersten Tätigkeits
stätte ihre erstattungspflichtigen Reisekosten 
möglichst gering zu halten, zumindest aber 
nicht auszuweiten. 

Um nicht mit jedem einzelnen Arbeitnehmer 
Diskussionen über die Bestimmung seiner 
ersten Tätigkeitsstätte führen zu müssen, 
sollten Arbeitgeber prüfen, ob für bestimmte 
homogene Arbeitnehmergruppen (wie Innen 
und Außendienstmitarbeiter) einheitliche 
 Regelungen zu treffen sind oder aber einer 
Diskussion durch baldige Erstellung bzw. 
Modifizierung einer Reisekostenrichtlinie der 
Zündstoff genommen werden kann. 

Ebenso wurden unter dem Motto der Verein
fachung Änderungen bei der sog. Dreimo
natsfrist vorgenommen. Sowohl bei länger
fristiger auswärtiger Tätigkeit als auch bei 
doppelter Haushaltsführung ist die steuer
liche Anerkennung von Verpflegungsmehr
aufwendungen auf die ersten drei Monate 
beschränkt. Liegt eine Unterbrechung von 
mindestens vier Wochen vor, beginnt die 
Dreimonatsfrist wieder neu zu laufen. Da der 
Unterbrechungsgrund künftig irrelevant ist, 
dürften Urlaubsanträge von knapp über vier 
Wochen künftig verstärkt gestellt werden. 

Als weiteres Beispiel vermeintlicher Verein
fachung sei noch die Einführung der 
 Bescheinigungspflicht „M“ auf der Lohn
steuerbescheinigung bei arbeitgeberseitiger 
Mahlzeitengestellung erwähnt, die auf S. 12 
näher erläutert werden. Für Lohnbüros dürfte 
daraus eine deutliche Arbeitsmehrbelastung 
resultieren. 

Auch mit dem neuen steuerlichen Reisekos
tenrecht scheint sich der Grundsatz zu be
wahrheiten, dass eine Vereinfachung des 
deutschen Steuerrechts kaum gelingen 
kann. Denn was auf dem Papier einfach und 
plausibel klingt, zeigt sich in der Praxis durch 
das Zusammenwirken mehrerer Vorschriften 
wie auch durch den Zuordnungs, Kontroll 
und Bescheinigungsaufwand oftmals als 
Pferdefuß.

Volker Schmidt
Rechtsanwalt/Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Neues steuerliches Reisekostenrecht – 
Mehraufwand durch gesetzliche Vereinfachung?
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Das in der letzten Legislaturperiode in das 
Gesetzgebungsverfahren eingebrachte AIFM
Steueranpassungsgesetz war wegen des 
 Diskontinuitätsgrundsatzes gescheitert. Unter 
der Federführung NordrheinWestfalens 
 legten einige Bundesländer am 24.10.2013 
erneut einen entsprechenden Gesetzesan
trag vor, den der Bundesrat am 8.11.2013 in 
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht hat. 
Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung 
vom 29.11.2013 dem vom Bundestag kurz
fristig am Tag zuvor beschlossenen AIFM
Steueranpassungsgesetz zugestimmt. 

Wie der ursprüngliche Gesetzentwurf bein
haltet das nun beschlossene Gesetz Regelun
gen, die verhindern, dass durch die Veräuße
rung oder Übertragung von Rückstellungen 
innerhalb eines Konzerns stille Lasten geho
ben werden, indem ein daraus resultierender 
Betriebsausgabenabzug zeitlich gestreckt bzw. 
beim Erwerber der Rückstellungen durch die 
Wiederanwendung der Ansatzverbote und 

Ansatzbeschränkungen ein entsprechender 
Gewinn realisiert wird, § 4f, § 5 Abs. 7 EStG. 
Diese Neuregelungen sind für Wirtschafts
jahre anzuwenden, die ab dem Tag nach der 
Verabschiedung im Bundestag enden. 

Daneben wird § 9b EStG dahingehend geän
dert, dass aufgrund einer Vorsteuerberichti
gung nach § 15a UStG erstattete Vorsteuer
beträge nur dann als Einnahmen erfasst 
werden, wenn sie im Zusammenhang mit 
einer Einkunftsart bezogen werden. 

Der für die ertragsteuerliche Organschaft er
forderliche Ergebnisabführungsvertrag muss 
nach der durch das Amtshilferichtlinie 
Umsetzungsgesetz modifizierten Regelung 
einen dynamischen Verweis auf die Ver
lustübernahmevorschrift § 302 AktG ent
halten. Die dazu ergangene Übergangs
regelung in § 34 Abs. 10b KStG wird durch 
Korrektur der Datumsangabe 31.12.2014 
auf 1.1.2015 dahingehend geändert, dass 

die Organschaft unter den dort genannten 
Voraussetzungen auch für den Veranla
gungszeitraum 2014 weiterhin steuerlich 
 anerkannt wird.

Über den ursprünglichen Gesetzentwurf aus 
der vergangenen Legislaturperiode hinaus
gehend wird § 15b EStG dahingehend 
 erweitert, dass die durch Erwerb von Um
laufvermögen bedingte Betriebsausgabener
zielung bei EinnahmeÜberschussRechnern 
stets als Steuerstundungsmodell gilt, sofern 
die Übereignung ohne körperliche Übergabe 
erfolgt. Mit dieser Regelung wird insb. auf 
die sog. GoldfingerModelle abgezielt.

Hinweis: Das Gesetz soll noch in diesem 
Jahr im Bundesgesetzblatt verkündet werden. 
Damit sind u. a. die Regelungen zur Vermei
dung der Hebung stiller Lasten (§ 4f, § 5 
Abs. 7 EStG) bereits im kalenderjahrgleichen 
Wirtschaftsjahr 2013 anzuwenden. 

Am 27.11.2013 einigten sich cDU/cSU und 
SPD auf Bundesebene auf einen Koalitions
vertrag. Bevor eine neue Bundesregierung ge
bildet werden kann, sind die Mitglieder der 
SPD noch aufgerufen, über die Annahme des 
Koalitionsvertrags abzustimmen. Mit einem 
Ergebnis wird am 14.12.2013 gerechnet. 

Der Koalitionsvertrag enthält zwar einige 
Ausführungen zu den steuerpolitischen 
 Plänen der voraussichtlich künftigen großen 
Koalition, bleibt dabei aber weitgehend 
 vage. Deutlich ist jedoch, dass sich die SPD 
mit ihren im Wahlkampf geäußerten Plänen 
zu Steuererhöhungen nicht durchsetzen 
konnte. 

Zudem sehen cDU/cSU und SPD im Falle 
 einer Regierungsbildung die Umsetzung fol
gender steuerpolitischer Ziele vor:

ff Die künftige steuerliche Behandlung von 
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz
beteiligungen soll im Zuge der grund
legenden Reform der Investmentbesteue
rung ergebnisoffen diskutiert werden. 

Hinweis: Zwar wurden per Gesetzes
änderung Streubesitzdividenden, die eine 
Kapitalgesellschaft nach dem 28.2.2013 
bezieht, aus der Steuerbefreiung gemäß 
§ 8b KStG ausgenommen. Die Regelung 
zur Steuer befreiung von Veräußerungs

gewinnen aus Kapitalgesellschaftsanteilen 
blieb allerdings unverändert. 

ff Im Umwandlungssteuerrecht soll geprüft 
werden, wie die derzeitige Gesetzeslage 
modifiziert werden müsste, damit ein 
 Anteilstausch oder eine Einbringung mit 
finanziellen Gegenleistungen neben der 
Gewährung von Gesellschaftsrechten nicht 
mehr systemwidrig steuerfrei gestaltet 
werden kann. 

ff Die bereits viel diskutierte Finanztrans
aktionssteuer soll mit breiter Bemessungs
grundlage und niedrigem Steuersatz im 
Rahmen einer verstärkten Zusammenar

GESETzGEBUNG

AIFMSteueranpassungsgesetz in neuer Legislaturperiode 
schon unter Dach und Fach

Steuerpolitische Pläne laut Koalitionsvertrag 
zwischen cDU/cSU und SPD
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beit in der EU umgesetzt werden. Dabei 
sollen möglichst alle Finanzinstrumente 
erfasst und durch die konkrete Ausge
staltung Ausweichreaktionen vermieden 
werden.

ff Die Erbschaftsteuer als wichtige Ein
nahmequelle der Länder soll erhalten 
bleiben. Die Koalitionspartner erkennen 
die Notwendigkeit einer verfassungs
festen und mittelstandsfreundlichen 
Ausgestaltung, die steuerliche Ausnah
metatbestände bei Erhalt von Arbeits
plätzen vorsieht.

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass 
zunächst die Entscheidung des BVerfG 
abgewartet wird, die dem Vernehmen 
nach im ersten Halbjahr 2014 ergehen 
könnte. Sollte das Gericht eine Nach
besserung anmahnen, um den verfas
sungsrechtlichen Vorgaben gerecht zu 

werden, kann sich der Gesetz geber an 
den Feststellungen des Gerichts orien
tieren. Im Falle der Feststellung der 
 Verfassungskonformität des geltenden 
Erbschaftsteuergesetzes bleibt abzu
warten, ob der Gesetzgeber dennoch 
Modifizierungen vornimmt. 

ff Sowohl die Gewerbesteuer als auch die 
Grundsteuer sollen als wichtige Ein
nahmequellen der Kommunen erhal
ten bleiben. Bei der Grundsteuer wird 
eine zeitnahe Modernisierung unter 
Erhalt des Hebe satzrechtes der Kom
munen angestrebt. 

ff Durch den Ausbau der elektronischen 
Kommunikation zwischen Finanzverwal
tung und Steuerpflichtigen soll neben 
weiteren Maßnahmen die Steuerverein
fachung vorangetrieben und der Steu
ervollzug erleichtert werden.  

ff Weiter setzt sich die große Koalition 
die Bekämpfung der Steuerhinterzie
hung und die Eindämmung der Steuer
vermeidung zum Ziel. Dies soll u. a. 
dadurch erreicht werden, dass gegen 
grenzüberschreitende Gewinnverlage
rungen international operierender 
 Unternehmen vorgegangen wird. Auch 
sollen die Regelungen zur strafbefrei
enden Selbstanzeige weiterentwickelt 
werden, weshalb in der Zukunft mög
licherweise zu allen steuerrechtlich 
nicht verjährten Zeiträumen vollstän
dige An gaben und damit zum zurück
liegenden ZehnJahresZeitraum anstelle 
des derzeit geltenden FünfJahresZeit
raum erforderlich sein könnten. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob und in 
welcher Form die steuerpolitischen Pläne 
tatsächlich umgesetzt werden, sofern die 
große Koalition tatsächlich zustande 
kommt.

CDU/CSU und SPD einigen sich auf den steuerpolitischen Kurs dieser Legislaturperiode.
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Die Bildung einer Pensionsrückstellung 
kommt gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG nur in 
Betracht, wenn und soweit die Pensions
zusage keine Leistungen in Abhängigkeit 
von künftigen gewinnabhängigen Bezügen 
vorsieht. Bei der Bewertung der Pensions
verpflichtung ist deshalb nach Auffassung 
des BMF (Schreiben vom 18.10.2013, Az. IV 
c 6  S 2176/12/10001, DStR 2013, S. 2277) 
im Einklang mit der BFHRechtsprechung 
(Beschluss vom 3.3.2010, Az. I R 31/09,  

DStR 2010, S. 691) eine Änderung der Pen
sionsverpflichtung nicht zu berücksichtigen, 
die erst nach dem Schluss des Wirtschafts
jahres eintritt. 

Hinweis: Eine zu diesem Zeitpunkt bereits 
feststehende gewinnabhängige Pensionsleis
tung ist hingegen bei der Bewertung einzu
beziehen, wenn und soweit sie dem Grunde 
und der Höhe nach eindeutig bestimmt ist 
und die Leistungserhöhung schriftlich im 

Rahmen einer Ergänzung der Pensions  
zus age festgehalten wird. Dabei ist es aus 
Vertrauensschutzgründen nicht zu beanstan
den, wenn die bis zum Tag der Veröffentli
chung des BMFSchreibens im Bundessteuer
blatt feststehenden und entstandenen 
gewinnabhängigen Pensionsleistungen bis 
spätestens zum 31.12.2014 schriftlich zu
gesagt werden.

Der X. und der IV. Senat des BFH hatten 
jüngst die Anwendung des Teileinkünftever
fahrens auf Verluste, die im Betriebsvermö
gen eines Gesellschafters, der an einer Kapi
talgesellschaft beteiligt ist, eingeschränkt. 

Danach ist das Teilabzugsverbot nicht auf 
Substanzverluste von Darlehensforderungen 
anwendbar (BFHUrteil vom 18.4.2012,  
Az. X R 7/10, HFR 2012, S. 833). Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Darlehensgewäh
rung selbst gesellschaftsrechtlich veranlasst ist. 

Grundsätzlich anzuwenden ist das Teilab
zugsverbot in Fällen der Betriebsaufspaltung 
hinsichtlich der laufenden Aufwendungen 
des Betriebsunternehmens, soweit die Wirt
schaftsgüter verbilligt an die Betriebskapital
gesellschaft überlassen werden. Allerdings 
gilt das Teileinkünfteverfahren nicht für 
 solche Aufwendungen, die sich auf die Sub
stanz der überlassenen Wirtschaftsgüter, wie 
z. B. die AfA oder Erhaltungsaufwendungen, 
beziehen (BFHUrteil vom 28.2.2013,  
Az. IV R 49/11, HFR 2013, S. 567).

Mit Schreiben vom 23.10.2013 (Az. IV c 6  
S 2128/07/10001, DStR 2013, S. 2394) ver
fügt nun das BMF, diese Rechtsprechung in 
allen noch offenen Fällen anzuwenden.

Hinweis: Das entgegenstehende Schreiben 
vom 8.11.2010 (Az. IV C 6  2128/07/10001, 
BStBl. I 2010, S. 1292) wird aufgehoben.

UNTErNEHmENSBESTEUErUNG

Bewertung von Pensionsrückstellungen 
bei gewinnabhängigen Leistungen

Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
in der steuerlichen Gewinnermittlung
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Mit BMFSchreiben vom 27.3.2003 (BStBl. I 
2003, S. 240) hat die Finanzverwaltung nach 
Abschaffung der zuvor geltenden gesetz
lichen Regelung an dem Erlass von Steuerbe
lastungen auf Sanierungsgewinne im Billig
keitswege festgehalten. In den letzten Jahren 
wurde von den Finanzgerichten immer wieder 
geltend gemacht, dass dieser Erlass eine 
 Regelung „contra legem“ darstelle, also sich 
gegen den eindeutigen Willen des Gesetz
gebers wende und daher nicht zulässig sei. 
Zuletzt so entschieden wurde dies vom Säch
sischen FG mit Urteil vom 24.4.2013  
(Az. 1 K 759/12, ZIP 2013, S. 2274), indem es 
u. a. auf den Vorrang des Insolvenzrechts ge
genüber dem materiellen Steuerrecht verweist.

Obgleich die mögliche Gesetzeswidrigkeit 
des Sanierungserlasses von der Finanzver
waltung ernst genommen wird, halten so
wohl die OFD Niedersachsen (Erlass vom 
19.6.2013, Az. S 2140  8 St 248 (VD), StEd 
S. 505) als auch die OFD Frankfurt (Erlass 
vom 24.7.2013, Az. S 2140 A  4  St 213) an 
der Anwendbarkeit des Sanierungserlasses 
weiterhin fest. Allerdings lassen sie die Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Begleitung 
und Durchführung der Sanierung entstehen, 
wie z. B. Beratungskosten, nicht mehr zum 
Betriebsausgabenabzug zu. Vielmehr mindern 
diese nunmehr den begünstigungsfähigen 
Sanierungsgewinn und damit die im Billig
keitswege zu erlassende Steuerschuld.

Hinweis: Gegen das Urteil des Sächsischen 
FG wurde Revision eingelegt, die beim BFH 
unter dem Az. X R 23/13 anhängig ist. Es 
bleibt abzuwarten, ob der X. Senat des BFH 
seine bisherige Auffassung beibehält (Urteil 
vom 14.7.2010, Az. X R 34/08, BStBl. II 2010, 
S. 916) und der Ansicht des VIII. Senats  
(Beschluss vom 28.2.2012, Az. VIII R 2/08, 
DStR 2012, S. 943) folgt, dass die durch BMF
Schreiben geregelte Steuerfreiheit von Sanie
rungsgewinnen im Billigkeitswege gegen die 
gesetzlichen Vorgaben verstößt.

Steuerfreie Sanierungsgewinne – 
aber keine Abzugsfähigkeit der Beratungskosten mehr

Steuerneutrale Einbringung eines Betriebs 
in eine Personengesellschaft gegen Mischentgelt

Laut Urteil des BFH vom 18.9.2013 (Az. X R 
42/10, DStR 2013, S. 2380) kann die Einbrin
gung eines Betriebs in eine Personengesell
schaft auch dann steuerneutral erfolgen, 
wenn dem Einbringenden ein Mischentgelt, 
bestehend aus Gesellschaftsrechten und 
 einer Darlehensforderung gegenüber der 
Gesellschaft, gewährt wird. 

Wird ein Betrieb ausschließlich gegen Ge
währung von Gesellschaftsrechten in eine 
Personengesellschaft eingebracht und bean
tragt die Personengesellschaft die Fortfüh
rung der Buchwerte, ist die Einbringung 
steuerneutral, vorausgesetzt das Besteue
rungsrecht Deutschlands wird durch die Ein
bringung nicht beeinträchtigt. Hat der 
 Einbringende infolge der Einbringung eine 

Darlehensforderung gegen die Personen
gesellschaft, liegt grundsätzlich ein entgelt
licher Vorgang vor, der zur Gewinnrealisie
rung in Höhe der Differenz zwischen dem 
Entgelt und den Buchwerten führt. 

Nach Auffassung des BFH wird jedoch bei 
einer Einbringung gegen Mischentgelt kein 
Gewinn realisiert, wenn die Summe aus dem 
Nominalbetrag der Gutschrift auf dem Kapi
talkonto des Einbringenden bei der Perso
nengesellschaft und dem gemeinen Wert 
der eingeräumten Darlehensforderung den 
steuerlichen Buchwert des eingebrachten 
Einzelunternehmens nicht übersteigt.

Damit widerspricht der BFH der Auffassung 
der Finanzverwaltung (Umwandlungssteuer

erlass Tz. 24.07), wonach in Fällen eines 
 Mischentgelts der Übertragungsvorgang 
hinsichtlich der Gewährung von Gesellschafts
rechten in einen erfolgsneutral gestaltbaren 
und hinsichtlich der sonstigen Gegenleistung 
zwingend in einen erfolgswirksamen Teil 
aufzuspalten ist. 

Hinweis: Durch das Urteil des BFH erweitert 
sich der Gestaltungsspielraum einer steuer
neutralen Einbringung eines Betriebs in eine 
Personengesellschaft, da neben der Gewäh
rung von Gesellschaftsrechten in begrenztem 
Umfang eine weitere Gegenleistung ohne 
Gewinnrealisierung und damit steuerneutral 
vereinbart werden kann. 
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Auf den Philippinen sind durch den Taifun 
„Haiyan“ beträchtliche Schäden entstanden. 
Das BMF hat die zur Unterstützung der 
 TaifunOpfer getroffenen Verwaltungsrege
lungen mit Schreiben vom 28.11.2013  
(Az. IV c 4  S 2223/07/0015:010) zusam
mengefasst. 

Hinweis: Diese Verwaltungsregelungen gel
ten vom 9.11.2013 bis 31.3.2014.

Wendet ein Unternehmer seinen vom Taifun 
auf den Philippinen unmittelbar betroffenen 
Geschäftspartnern unentgeltlich Leistungen 
aus seinem Betriebsvermögen zu, sind diese 
Aufwendungen in voller Höhe als Betriebs
ausgaben abziehbar. Sonstige Zuwendun
gen, die nicht die Voraussetzungen für den 
Betriebsausgabenabzug erfüllen, können 
gleichfalls aus Billigkeitsgründen als Betriebs
ausgaben behandelt werden. 

Werden von dem Taifun betroffene Arbeit
nehmer auf den Philippinen von ihren 
 Arbeitgebern unterstützt, können diese 
 Leistungen steuerfrei sein. Diesbezüglich 
brauchen für Unterstützungen bis 600 Euro 
die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR 
vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht 
vorzuliegen. Ein über 600 Euro hinausgehen
der Betrag gehört dann nicht zum steuer
pflichtigen Arbeitslohn, wenn für den Ar
beitnehmer ein besonderer Notfall vorliegt, 
wovon bei den TaifunOpfern in der Regel 
auszugehen ist.

Hinweis: Dies gilt auch für Unterstützun
gen, die in Form von sonst steuerpflichtigen 
Zinsvorteilen oder in Form von Zinszuschüs
sen für Darlehen gewährt werden, die zur 
Beseitigung von Schäden durch den Taifun 
aufgenommen werden, und zwar für die 
 gesamte Laufzeit dieser Darlehen. 

Bei Spenden zugunsten von Sonderkonten, 
die von inländischen juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, von inländischen 
 öffentlichen Dienststellen oder von den amt
lich anerkannten Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege eingerichtet wurden, 
 genügt ohne betragsmäßige Beschränkung 
der vereinfachte Zuwendungsnachweis, um 
diese steuermindernd geltend machen zu 
können. Als Nachweis wird somit der Barein
zahlungsbeleg, die Buchungsbestätigung 
 eines Kreditinstituts oder der PcAusdruck 
bei OnlineBanking anerkannt. 

Hinweis: Auch bei Spenden an nicht steuer
begünstigte Spendensammler kann unter 
bestimmten Voraussetzungen ein verein
fachter Zuwendungsnachweis genügen, um 
die Spenden steuerlich geltend machen zu 
können. 

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung 
der TaifunOpfer auf den Philippinen

Zuwendungen zugunsten von TaifunOpfern können sich steuermindernd auswirken.
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Mit Schreiben vom 7.11.2013 (Az. IV c 4   
S 2223/07/0018 :005, DStR 2013, S. 2571) 
gibt das BMF aktualisierte Muster für Zuwen
dungsbestätigungen inländischer Zuwen
dungsempfänger vor. Dabei handelt es sich 
um verbindliche Muster, die entweder vom 
Zuwendungsempfänger in dieser Form zu 
verwenden sind oder auf dessen Basis eigene 
Muster erstellt werden können. 

Hinweis: Wird ein eigenes Muster erstellt, 
muss dieses die Angaben der vorgegebenen 
Muster enthalten, die im Einzelfall einschlä
gig sind, so z. B. im Falle einer Sachspende 
genaue Angaben über den zugewendeten 
Gegenstand. Die Wortwahl und die Reihen
folge der vorgegebenen Textpassagen in  

den Mustern sind beizubehalten. Umformulie
rungen sind unzulässig. Zwingend sind auch 
die Hinweise zu den haftungsrechtlichen 
 Folgen der Ausstellung einer unrichtigen Zu
wendungsbestätigung und zur steuerlichen 
Anerkennung der Zuwendungsbestätigung 
zu übernehmen. Gegen optische Hervor
hebungen einzelner Textpassagen, z. B. durch 
Einrahmungen, bestehen jedoch keine Be
denken. So kann auch der Name und die 
Adresse des Zuwendenden so untereinander 
angeordnet werden, dass die Angaben 
gleichzeitig als Anschrift für den Versand 
 genutzt werden können. Auch kann zur 
Ausstellung der Zuwendungsbestätigung ein 
Briefpapier mit Logo, Emblem oder Wasser
zeichen verwendet werden. 

Es werden u. a. Muster für Geld oder Sach
zuwendungen an eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts, Muster für 
Geld oder Sachzuwendungen an eine 
steuer begünstigte Einrichtung sowie Muster 
für Geld oder Sachzuwendungen an eine 
inländische Stiftung des privaten Rechts vor
gegeben. Die Muster werden als ausfüllbare 
Formulare unter www.formularebfinv.de 
zur Verfügung gestellt. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung beanstandet 
nicht, wenn bis zum 31.12.2013 die bishe
rigen Muster für Zuwendungsbestätigungen 
verwendet werden. 

Die obersten Finanzbehörden der Länder 
nehmen mit gleich lautenden Erlassen vom 
9.10.2013 (BStBl. I 2013, S. 1324) zur Anwen
dung des § 1 Abs. 3a GrEStG Stellung. Mit 
der Neuregelung werden insbesondere 
 Erwerbsvorgänge mit sog. Real Estate Trans
fer TaxBlockerStrukturen (RETTBlocker)  
der Besteuerung unterworfen. Diese zielten 
darauf ab, bei einem Rechtsträgerwechsel 
die grunderwerbsteuerrechtliche Zuordnung 
eines inländischen Grundstücks durch Zwi
schenschaltung einer Gesellschaft, an der ein 
Fremder wirtschaftlich nicht oder nur gering
fügig beteiligt ist, zu verhindern. Ein nach 
dem 6.6.2013 in dieser Weise verwirklichter 

Erwerbsvorgang löst nunmehr Grunder
werbsteuer gemäß § 1 Abs. 3a GrEStG aus. 

Die neue Regelung ist immer dann anzuwen
den, wenn ein Rechtsträger eine wirtschaft
liche Beteiligung in Höhe von mindestens 
95 % an einer grundstücksbesitzenden 
 Gesellschaft innehat. Unerheblich ist hierbei, 
ob der Rechtsträger diese wirtschaftliche 
 Beteiligung unmittelbar, mittelbar oder teils 
unmittelbar bzw. teils mittelbar hält. Die wirt
schaftliche Beteiligung ergibt sich aus der 
Summe der unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen am Kapital oder am Vermögen 
der Gesellschaft und wird durch einfache 
Multiplikation der Beteiligungen ermittelt. 

Hinweis: Der weit gefasste Wortlaut der 
Formulierung trifft nicht nur reine RETT 
BlockerStrukturen, sondern auch viele andere 
Vorgänge, durch die letztlich eine wirtschaft
liche Beteiligung von 95 % erreicht wird  
(z. B. Unternehmensrestrukturierungen aber 
auch Unternehmensnachfolgevorgänge). Es 
empfiehlt sich hier im Vorhinein eventuelle 
Veränderungen in den unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungsverhältnissen einer 
grundbesitzenden Gesellschaft für Grund
erwerbsteuerzwecke zu untersuchen.

Muster für Zuwendungsbestätigungen

Grunderwerbsteuer: Ländererlasse zur § 1 Abs. 3a GrEStG 
(RETTBlockerRegelung) 
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Grunderwerbsteuer: Ländererlasse zu § 1 Abs. 2a GrEStG 
bei mittelbarer Änderung des Gesellschafterbestands

Grunderwerbsteuer: Rückgängigmachung 
eines Erwerbsvorgangs

Werden innerhalb von fünf Jahren unmittel
bar oder mittelbar mehr als 95 % der Anteile 
an einer grundstücksbesitzenden Personen
gesellschaft auf neue Gesellschafter über
tragen, löst die Anteilsübertragung gemäß  
§ 1 Abs. 2a GrEStG Grunderwerbsteuer aus. 
Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 
24.4.2013 , Az. II R 17/10, BB 2013, S. 1557) 
ist die mittelbare Änderung des Gesellschaf
terbestands in diesen Fällen ausschließlich 
nach wirtschaftlichen Maßstäben zu beur
teilen. Ein mittelbarer Gesellschafterwechsel 
liegt demnach laut BFH nicht vor, wenn die 
Anteile an einer mittelbar beteiligten Kapital 

oder Personengesellschaft auf eine zwi
schengeschaltete Gesellschaft übertragen 
werden, sofern am Ende der Beteiligungs
kette weiterhin derselbe Rechtsträger steht 
(vgl. auch novus Mandanteninformationen 
Oktober 2013, S. 10).

Die obersten Finanzbehörden der Länder 
 widersprechen dieser Rechtsauffassung und 
erklären diese mit gleich lautenden Erlassen 
vom 9.10.2013 (BStBl. I 2013, S. 1278) das 
BFHUrteil vom 24.4.2013 über den Einzel
fall hinaus für nicht anwendbar.

Hinweis: Da die Finanzverwaltung in ent
sprechenden Fällen weiterhin Grunderwerb
steuer festsetzen wird, kann hiergegen nur 
mit einem Einspruch und ggf. im Klagever
fahren vorgegangen werden. 

Die Festsetzung von Grunderwerbsteuer 
wird auf Antrag aufgehoben, wenn ein Er
werbsvorgang vor dem Übergang des Eigen
tums am Grundstück auf den Erwerber 
durch Vereinbarung der Vertragspartner in
nerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung 
der Steuer rückgängig gemacht wird, § 16 
Abs. 1 Nr. 1 GrEStG.

In dem vom BFH mit Urteil vom 5.9.2013 
(Az. II R 16/12, BFH/NV 2013, S. 2016) ent
schiedenen Fall hoben der Veräußerer, der 
Ersterwerber und der Zweiterwerber in einer 
einheitlichen Vertragsurkunde den ersten 
Kaufvertrag auf und vereinbarten in derselben 
Urkunde zugleich die Veräußerung an den 

Zweiterwerber. In einem solchen Fall kann 
die Steuerfestsetzung dann nicht nach § 16 
Abs. 1 Nr. 1 GrEStG aufgehoben werden, 
wenn der Ersterwerber ein eigenes wirt
schaftliches Interesse an der Grundstücks
übertragung an den Zweiterwerber hat. 

Ist dem Ersterwerber hingegen das weitere 
Schicksal des Grundstücks gleichgültig, steht 
die Benennung eines Dritten (Zweiterwerber) 
als Ersatzkäufer der Anwendung des § 16 
GrEStG nicht entgegen. 

Hinweis: Maßgeblich für die Anwendung 
des § 16 GrEStG ist, ob für den früheren 
 Erwerber trotz der Vertragsaufhebung die 

Möglichkeit der Verwertung einer aus dem 
rückgängig gemachten Erwerbsvorgang her
zuleitenden Rechtsposition verblieben und er 
demzufolge nicht aus seinen Bindungen ent
lassen war. Entsprechend verhielt es sich in 
dem Streitfall, über den der BFH mit Urteil 
ebenso vom 5.9.2013 (Az. II R 9/12, BFH/NV 
2013, S. 2014) entschied. Hier hatte der Erst
erwerber auf die Weiterveräußerung an den 
Zweiterwerber Einfluss genommen und da
mit seine aus dem Ersterwerb verbliebene 
Rechtsposition im eigenen wirtschaftlichen 
Interesse verwertet.
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ArBEITNEHmErBESTEUErUNG

Sachbezugswerte für unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten

Zuschüsse zur freiwilligen Rentenversicherung 
eines Vorstandsmitglieds

1 %Regelung bei Überlassung mehrerer Kfz

Mit Schreiben vom 12.11.2013 (Az. IV c 5  
S 2334/13/10002, DStR 2013, S. 2571) gibt 
das BMF die ab 1.1.2014 geltenden Sach
bezugswerte für Mahlzeiten bekannt, die 
unentgeltlich oder verbilligt an Arbeitneh
mer abgegeben werden. Diese Sachbezugs
werte sind sowohl für Mahlzeiten anzuwen
den, die ein Arbeitnehmer arbeitstäglich z. B. 
unentgeltlich in der Kantine des Arbeit
gebers erhält oder die vom Arbeitgeber oder 
auf dessen Veranlassung von einem Dritten 
während einer beruflich veranlassten Aus

wärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppel
ten Haushaltsführung zur Verfügung gestellt 
werden. Die Regelung gilt allerdings nur für 

übliche Mahlzeiten. Hierunter fallen ab 2014 
solche Mahlzeiten, deren Preis 60 Euro (ein
schließlich Umsatzsteuer) nicht übersteigt.  

Erhält ein Vorstandsmitglied von der Aktien
gesellschaft Zuschüsse zu seiner freiwilligen 
Weiterversicherung in der gesetzlichen Ren
tenversicherung oder in einem Versorgungs
werk, handelt es sich laut Urteil des BFH vom 
24.9.2013 (Az. VI R 8/11, DStR 2013, S. 2500) 
um lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn.
 
Der Entlohnungscharakter der Zuschüsse ist 
laut BFH deshalb gegeben, weil diese über
wiegend dem Interesse des Arbeitnehmers 
dienen, weil er durch die Versicherungsleis
tungen seine Versorgung im Alter sicherstellen 

kann. Auch wenn die aus der freiwilligen 
Weiterversicherung resultierenden Renten
zahlungen auf die betriebliche Altersversor
gung angerechnet werden, tritt das Interesse 
des Arbeitgebers an der Finanzierung und 
Sicherung dieser Rentenleistungen nicht in 
den Vordergrund. Zu einem anderen Ergeb
nis kam der BFH noch mit Urteil vom 
5.9.2006 (Az. VI R 38/04, DStRE 2006,  
S. 1381), in der es um Versicherungszuschüsse 
für Beamte unter Anrechnung auf beamten
rechtliche Versorgungsbezüge ging.

Hinweis: Da Vorstandsmitglieder von Geset
zes wegen von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ausge
nommen sind, kommt eine Steuerbefreiung 
der Zuschüsse gemäß § 3 Nr. 62 EStG nicht 
in Betracht, da hierunter nur Zukunftssiche
rungsleistungen fallen, zu denen der Arbeit
geber gesetzlich verpflichtet ist.

Nutzt der Arbeitnehmer ein betriebliches Kfz 
des Arbeitgebers auch für private Zwecke, ist 
der daraus resultierende Vorteil lohnsteuer
pflichtig, der entweder bei Führung eines 
Fahrtenbuchs in Höhe der tatsächlich für die 
Privatfahrten angefallenen Kosten oder pau
schal nach der 1 %Methode zu bemessen 
ist. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeit
nehmer mehr als ein Fahrzeug zur Privatnut

zung, ist laut Urteil des BFH vom 13.6.2013 
(Az. VI R 17/12, DStR 2013, S. 2267) für jedes 
Fahrzeug die 1 %Regelung anzuwenden, so
fern die konkrete Privatnutzung nicht anhand 
von Fahrtenbüchern nachgewiesen wird. 

Hinweis: Ist die Nutzung der betrieblichen 
Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre des 
Arbeitnehmers gehörende Personen so gut 

wie ausgeschlossen, kann der Arbeitgeber 
entsprechend der Verwaltungsanweisung in 
H 8.1 Abs. 9 – 10 „Überlassung mehrerer 
Kraftfahrzeuge“ LStH 2013 in der Lohnab
rechnung 1 % des Listenpreises des überwie
gend genutzten Kfz ansetzen. Verfährt der 
Arbeitgeber entsprechend dieser Billigkeits
regelung, kann er laut BFH nicht mit einem 
Lohnsteuerhaftungsbescheid belangt werden.

Sachbezugswert bis 31.12.2013 ab 1.1.2014

Mittag oder Abendessen 2,93 Euro 3,00 Euro

Frühstück 1,60 Euro 1,63 Euro
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Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit Entlassungsentschädigungen

Neues Merkmal „M“ auf der Lohnsteuerbescheinigung

Scheidet ein Arbeitnehmer auf Veranlassung 
des Arbeitgebers vorzeitig aus einem Dienst
verhältnis aus, können ihm unterschiedliche 
Leistungen des Arbeitgebers zufließen, die 
ertragsteuerlich mitunter verschieden behan
delt werden. Im Einzelnen kann es sich ent
weder um normal zu besteuernden Arbeits
lohn, steuerbegünstigte Entschädigungen 
oder steuerbegünstigte Leistungen für eine 
mehrjährige Tätigkeit handeln. Ferner kann 
es im Zusammenhang mit Auflösungsverein
barungen zur Modifizierung betrieblicher 
Renten kommen. 

Mit Schreiben vom 1.11.2013 (Az. IV c 4  S 
2290/13/10002, DStR 2013, S. 2459) geht 
das BMF auf Zweifelsfragen im Zusammen
hang mit der ertragsteuerlichen Behandlung 
von Entlassungsentschädigungen ein und 
setzt sich u.a. mit der steuerlichen Behand
lung lebenslänglich betrieblicher Versor
gungszusagen, der Zusammenballung von 
Einkünften im Allgemeinen sowie bei zusätz
lichen Entschädigungsleistungen auseinan
der. Des Weiteren wird erörtert, wie bei 
 einem planwidrigen Zufluss in mehreren Ver
anlagungszeiträumen sowie mit der Rück

zahlung bereits empfangener Entschädi
gungsleistungen umzugehen ist. 

Hinweis: Das BMFSchreiben ist in allen 
noch offenen Fällen anzuwenden und ersetzt 
das BMFSchreiben vom 10.1.2000 (Az. IV C 
5  S 2330  2/00, BStBl. I 2000, S. 138).

Mit dem neuen steuerlichen Reisekosten
recht wurde eine neue Bescheinigungspflicht 
eingeführt. Werden ab 1.1.2014 dem Arbeit
nehmer vom Arbeitgeber Mahlzeiten wäh
rend seiner beruflichen Tätigkeit außerhalb 
seiner Wohnung und seiner ersten Tätig
keitsstätte oder im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung mit dem amtlichen Sach
bezugswert zur Verfügung gestellt, ist dies 
im Lohnkonto mit dem Großbuchstaben 
„M“ aufzuzeichnen und auf der Lohnsteuer

bescheinigung mit diesem Merkmal zu kenn
zeichnen. Es kommt dabei nicht darauf an, 
wie oft im Kalenderjahr eine Mahlzeit gewährt 
wurde oder ob ihre Besteuerung ausge
schlossen war oder sie pauschaliert oder gar 
individuell besteuert wurde. 

Durch das „M“ soll die Finanzverwaltung die 
Fälle erkennen können, in denen in der Ein
kommensteuerveranlagung des Arbeitneh
mers eine Kürzung des als Werbungskosten 

geltend gemachten Verpflegungsmehrauf
wands zu prüfen ist. 

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass die 
neue Bescheinigungspflicht zu zahlreichen 
Nachfragen der Steuerbehörden bzw. der 
Arbeitnehmer beim Arbeitgeber und damit 
zu einer Arbeitsmehrbelastung der Lohn
büros führt. 

Die Finanzverwaltung geht auf Zweifelsfragen zu Entlassungsentschädigungen ein.
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Überarbeitetes BMFSchreiben zur Entfernungspauschale

Im Zusammenhang mit der Reform des 
 Reisekostenrechts haben sich auch Änderun
gen bei den Entfernungspauschalen erge
ben. Diese haben eine Überarbeitung des 
bisherigen BMFSchreibens vom 3.1.2013 
(BStBl I 2013, S. 215), das zum 1.1.2014

überholt ist, erforderlich gemacht. Mit 
 Schreiben vom 31.10.2013 (Az. IV c 5  S 
2351/09/10002:002, DStR 2013, S. 2463) 
wird nun u. a. die bisherige „regelmäßige 
Arbeitsstätte“ durch die „erste Tätigkeits
stätte“ ersetzt. 

Hinweis: In dem neuen Schreiben wird 
 zudem klargestellt, dass die Regelungen der 
Entfernungspauschale auch für Fahrten zwi
schen Wohnung und einem sog. „Sammel
punkt“ oder Wohnung und dem nächst
gelegenen Zugang eines „weiträumigen 
Tätigkeitsgebiets“ entsprechend gelten.

Teilweise geänderte Pauschbeträge für Verpflegungsmehrauf
wendungen und Übernachtungskosten im Ausland ab 2014

Anerkennung von Arbeitsverhältnissen mit nahen Angehörigen

Änderung von LohnsteuerAnmeldungen 
zu Gunsten des Arbeitgebers

Mit Schreiben vom 11.11.2013 hat das BMF 
(Az. IV c 5  S 2353/08/10006:004) in einer 
Übersicht die Pauschbeträge für Verpfle
gungsmehraufwendungen und Übernach
tungskosten für beruflich und betrieblich 

veranlasste Auslandsdienstreisen bekannt 
gemacht. Die sich gegenüber dem Vorjahr 
ergebenden Änderungen sind mit Fettdruck 
gekennzeichnet. 

Hinweis: Änderungen haben sich u. a. für 
Auslandsdienstreisen nach Polen, Spanien, 
Südafrika, in die Türkei sowie in die Vereinig
ten Staaten von Amerika ergeben.

Das FG RheinlandPfalz versagte mit Urteil 
vom 29.3.2012 (Az. 5 K 1815/10, EFG 2013, 
S. 15) Arbeitsverträgen mit den im Unter
nehmen beschäftigten Eltern die steuerliche 
Anerkennung, weil diese unbezahlte  Mehr
arbeit über den vertraglichen Umfang hinaus 
erbracht haben, was unter fremden Dritten 
nicht üblich wäre. 

Der BFH schließt sich dieser engen Inter
pretation des Fremdvergleichs nicht an und 
kommt mit Urteil vom 17.7.2013 (Az. X R 
31/12, DStR 2013, S. 2261) zu dem Schluss, 
dass die Übererfüllung der arbeitsvertrag
lichen Pflichten der steuerlichen Anerken
nung nicht entgegensteht. 

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kommt 
der BFH nur dann, wenn die Tätigkeit des 
Angehörigen und die vereinbarte Vergütung 
in einem solchen Missverhältnis stehen, dass 
die Vergütung nicht mehr als Gegenleistung 
anzusehen ist und deshalb auf das Fehlen 
eines Rechtsbindungswillens geschlossen 
werden kann. 

Vom Arbeitnehmer veruntreute Beträge sind 
nach einem Urteil des BFH vom 13.11.2012 
(Az. VI R 38/11, DStR 2013, S. 303) nicht 
zum Arbeitslohn zu rechnen. Folglich ist eine 
Minderung der Festsetzung einer Lohnsteuer
Entrichtungsschuld durch eine Änderung der 
LohnsteuerAnmeldung auch nach Übermitt
lung oder Ausschreibung der Lohnsteuer
bescheinigungen zulässig. 

Mit Schreiben vom 7.11.2013 (Az. IV c 5   
S 2378/007, DStR 2013, S. 2571) stellt das 
BMF hierzu klar, dass in dem Fall, in dem ein 
Arbeitnehmer unter eigenmäch tiger Über
schreitung seiner Befugnisse Beträge, die 
ihm vertraglich nicht zustehen, auf sein Kon
to überweist, kein Arbeitslohn vorliegt. Dem
gegenüber gehören versehentliche Überwei
sungen des Arbeitgebers selbst dann zum 

Arbeitslohn des Arbeit nehmers, wenn der 
Arbeitgeber diese zurückfordern kann. 

Die Finanzverwaltung lässt eine Änderung 
von LohnsteuerAnmeldungen allerdings nur 
in Fallgestaltungen zu, die mit dem vom BFH 
entschiedenen Fall vergleichbar sind.
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UmSATzSTEUEr

Neue zusätzliche Rechnungsangaben bei Umsätzen 
nach dem 29.6.2013

Vereinbartes Entgelt ist grundsätzlich Bruttobetrag

Wird eine Rechnung über nach dem 
29.6.2013 ausgeführte Umsätze ausgestellt, 
sind gemäß den mit dem Amtshilferichtlinie
Umsetzungsgesetz beschlossenen Änderun
gen zusätzliche Rechnungsangaben zu 
 machen. So hat eine Gutschrift im umsatz
steuerlichen Sinne die Bezeichnung „Gut
schrift“ zu enthalten. Schuldet der Rech
nungsempfänger die Umsatzsteuer, ist hierauf 
mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers“ hinzuweisen. 

Zu diesen neuen zusätzlichen Rechnungs
angaben hat das BMF am 25.10.2013 ein 
Anwendungsschreiben veröffentlicht (Az. IV 
D 2  S 7280/12/10002, DStR 2013, S. 2341). 
Damit klärt das BMF u. a., dass neben dem 
Begriff „Gutschrift“ auch die entsprechende 
Sprachfassung einer der EUMitgliedstaaten 
verwendet werden darf (z. B. SelfBilling) 
und führt diese abschließend in der Anlage 
des Schreibens auf. 

Hinweis: Gutschriften im umsatzsteuer
lichen Sinne, in denen Umsatzsteuer offen 
ausgewiesen ist und die nicht den Begriff 
„Gutschrift“ enthalten, berechtigen zukünf
tig nicht mehr zum Vorsteuerabzug. Wir 
empfehlen daher, sofern nicht bereits ge
schehen, eine entsprechende Anpassung der 
Abrechnungspapiere. 

Wird entsprechend dem bisherigen allgemei
nen Sprachgebrauch die Korrektur einer 
 ursprünglichen Rechnung als Gutschrift 
 bezeichnet, obwohl eine solche im umsatz
steuerlichen Sinne nicht vorliegt, führt dies 
laut BMF für sich genommen nicht dazu, 
dass der Rechnungsempfänger die darin aus
gewiesene Umsatzsteuer schuldet.

Hinweis: Zur Vermeidung von Diskussionen 
oder einer abweichenden Rechtsauffassung 
der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
 sollte jedoch geprüft werden, ob für solche 
Gutschriften im kaufmännischen Sinne nicht 

eine andere Bezeichnung verwendet werden 
kann, wie z. B. „Storno der Rechnung“ oder 
„Rechnungsberichtigung“.

Auch hinsichtlich der neuen Angabe „Steuer
schuldnerschaft des Leistungsempfängers“ 
führt das BMFSchreiben die anzuerkennen
den Sprachfassungen der EUMitgliedstaa
ten in der Anlage auf, so dass z. B. auch der 
Hinweis „Reverse charge“ verwendet wer
den kann. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung räumt eine 
Übergangsregelung ein, wonach bei Rech
nungen bzw. Gutschriften, die bis einschließ
lich 31.12.2013 ausgestellt werden, nicht 
beanstandet wird, wenn die Angaben in den 
Belegen nicht den neuen Vorgaben entspre
chen. Es ist allerdings anzuraten, das Ab
rechnungswesen, soweit dies nicht bereits 
geschehen ist, schnellstmöglich entsprechend 
anzupassen. 

Vereinbaren die Parteien eines Kaufvertrags 
einen Preis und treffen dabei keine Abrede 
über die Umsatzsteuer, gilt der vereinbarte 
Preis im Zweifel als Bruttopreis, der die Um
satzsteuer enthält. Mit Urteil vom 7.11.2013 
(Az. c249/12 und c250/12, Tulica/Plavosin) 
entschied der EuGH zu einem rumänischen 
Vorabentscheidungsersuchen, dass dies nur 

dann nicht gilt, wenn der Lieferer die Mög
lichkeit hat, die von der Steuerbehörde 
 verlangte Mehrwertsteuer vom Erwerber 
wiederzuerlangen.

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH ent
spricht der in Deutschland herrschenden 
Meinung. Vereinbaren die Vertragsparteien 

einen Preis ohne Angaben hinsichtlich der 
Umsatzsteuer, hat der leistende Unterneh
mer, sofern sich der Umsatz als umsatzsteuer
pflichtig herausgestellt, die Umsatzsteuer 
aus dem vereinbarten Entgelt herauszurech
nen und an das Finanzamt abzuführen. 
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Umsatzsteuerliche Behandlung der Hin und Rückgabe 
von Transportbehältnissen

Umsatzsteueroption in Grundstückskaufverträgen 

Im Groß und Einzelhandel werden für die 
Belieferung mit Waren Transporthilfsmittel 
aller Art eingesetzt. Die Überlassung dieser 
Behältnisse erfolgt entweder gegen ein 
 gesondert vereinbartes Pfandgeld oder im 
Rahmen reiner Tauschsysteme. Das BMF hat 
mit Schreiben vom 5.11.2013 (Az. IV D 2  S 
7200/07/10022 :001, DStR 2013, S. 2516) 
klargestellt, wie die Hin und Rückgabe von 

Transportbehältnissen umsatzsteuerlich zu 
behandeln ist. Neu ist in diesem Zusammen
hang, dass die Rückgabe von Transporthilfs
mitteln, die im Wege von Pfandsystemen 
 geliefert werden, als eigenständige Rücklie
ferungen zu behandeln ist. Die Neuregelung 
ist grundsätzlich für Umsätze ab dem 
1.1.2014 anzuwenden

Hinweis: Betroffene Unternehmer müssen 
ihre Warenwirtschaftssysteme anpassen und 
grundsätzlich für jeden Kunden/Lieferanten 
jeweils einen zusätzlichen Kreditor/Debitor 
anlegen. Aufgrund des teilweise aufwändi
gen Umstellungsbedarfs fordern diverse Ver
bände, die Übergangsfrist bis mindestens 
30.6.2014 zu verlängern.

Stellt die Vermietung und Verwaltung einer 
Immobilie den gesamten Unternehmens
zweck dar, kann die Veräußerung dieser 
 Immobilie umsatzsteuerlich zu einer nicht 
umsatzsteuerbaren Geschäftsveräußerung 
im Ganzen führen. Auch wenn die Parteien 
eines entsprechenden Grundstückskaufver
trages von dieser umsatzsteuerlichen Würdi
gung ausgehen, wird in Grundstückskaufver
trägen häufig vorsorglich zur Umsatzsteuer 
optiert. Dies erfolgt oftmals über eine Hilfs
klausel, wonach der Veräußerer zur Umsatz
steuerpflicht für den Fall optiert, dass die 
 Finanzverwaltung das Vorliegen einer Ge
schäftsveräußerung im Ganzen verneint und 
stattdessen eine umsatzsteuerfreie Grund
stücksveräußerung annimmt. Hintergrund 
der Vereinbarung einer Option zur Umsatz
steuerpflicht ist, dass dadurch seitens des 
Veräußerers eine Vorsteuerberichtigung 
 innerhalb des zehnjährigen Berichtigungs
zeitraums vermieden werden soll. Aufgrund 
einer im Jahr 2010 geänderten Verwaltungs

auffassung soll die Ausübung der Option 
 respektive ihre Rücknahme nur noch bis zur 
formellen Bestandskraft der Jahresveran
lagung zulässig sein. In diesem Zusammen
hang stellt sich die Frage der Wirksamkeit 
einer im Rahmen einer Hilfsklausel ausgeüb
ten Option, wenn das Nichtvorliegen einer 
nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im 
Ganzen seitens der Finanzverwaltung erst 
nach Eintritt der formellen Bestandskraft 
festgestellt wird.

Laut Schreiben der OFD Frankfurt/Main vom 
11.3.2013 (Az. S 7198 A  25  St 111,  
BB 2013, S. 1127) wirkt eine solche bedingte 
Option nicht bereits im Zeitpunkt des Ver
tragsschlusses und führt somit nicht zur Um
satzsteuerpflicht der Grundstücksveräuße
rung. Dieses Ergebnis werde nur mit einer 
unbedingten Option erzielt (vgl. novus 
 Mandanteninformationen Mai 2013, S. 12). 
Wird später durch das Finanzamt der Verkauf 
nicht als Geschäftsveräußerung im Ganzen 

behandelt, würde die bedingte Option nicht 
wirksam, da die formelle Bestandskraft 
schon eingetreten ist.

Laut Schreiben des BMF vom 23.10.2013 
(Az. IV D 3  S 7198/12/10002) soll eine 
 unbedingte Option, die ausschließlich vor
sorglich für den Fall, dass sich die rechtliche 
Einordnung als Geschäftsveräußerung im 
Ganzen später als unzutreffend herausstellt, 
hingegen wirksam sein.  

Hinweis: Zur Vermeidung von Diskussionen, 
inwiefern eine im Übrigen unbedingte Op
tion vorliegt, sollte die Option zur Umsatz
steuerpflicht in Grundstückskaufverträgen in 
Haupt und Hilfsklausel unbedingt ausgeübt 
werden. Sollte die Finanzverwaltung der 
Auffassung folgen, dass eine nicht umsatz
steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen 
vorliegt, läuft eine in dieser Weise formulierte 
Option ins Leere und bleibt umsatzsteuerlich 
folgenlos.



novus STEUERRECHT

16

ErBScHAfTSTEUEr

Gleich lautende Erlasse der Länder zur Anwendung  
der §§ 13a und 13b ErbStG i. d. F. des AmtshilfeRLUmsG

Die erbschaftsteuerlichen Bestimmungen zur 
Steuerbefreiung von Betriebsvermögen 
 gemäß §§ 13a und 13b ErbStG wurden 
durch das AmtshilferichtlinieUmsetzungs
gesetz vom 26.6.2013 (BGBl. I 2013,  
S. 1809) geändert. In gleich lautenden Erlas
sen vom 10.10.2013 nehmen die obersten 
Finanzbehörden der Länder Stellung zur An
wendung der §§ 13a und 13b ErbStG i. d. F. 
des AmtshilfeRLUmsG.

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der 
Lohnsummen und der Anzahl der Beschäf
tigten bei Beteiligungsbesitz wird dabei klar
gestellt, dass die Beschäftigten und Lohn
summen nachgeordneter Gesellschaften 
entsprechend der jeweiligen Beteiligungs
quote zu berücksichtigen sind. 

Die dem Verwaltungsvermögen zugehörigen 
Finanzmittel werden in dem Erlass exem
plarisch aufgezählt. Dazu gehören u. a. Geld, 
Sichteinlagen, Spareinlagen, Festgeldkonten, 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

Forderungen an verbundene Unternehmen, 
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherun
gen, Forderungen im Sonderbetriebsvermö
gen eines Gesellschafters einer Personenge
sellschaft, Forderungen von Personen oder 
Kapitalgesellschaften gegen ihre Gesell
schafter sowie sonstige auf Geld gerichtete 
Forderungen aller Art, insbesondere geleis
tete Anzahlungen, Steuerforderungen und 
Forderungen aus stillen Beteiligungen. Der 
gemeine Wert dieser Finanzmittel ist um den 
gemeinen Wert der abzugsfähigen Schulden 
zu vermindern. 

Hinweis: Hierzu zählen alle Schulden im Be
triebsvermögen mit Ausnahme der sonstigen 
Abzüge wie z. B. Rechnungsabgrenzungs
posten, sowie Rückstellungen, auch wenn 
für diese Rückstellungen ein steuerliches 
 Passivierungsverbot besteht. Rücklagen ge
hören dagegen zu den nicht abzugsfähigen 
Schulden. Als Fremdkapital zu qualifizierende 
Darlehenskonten der Gesellschafter sind 
 dagegen abzugsfähig. 

Verbleibt danach ein positiver Saldo, bleibt 
hiervon ein Sockelbetrag von 20 % des 
 gemeinen Werts des Betriebsvermögens des 
Betriebs oder der Gesellschaft von der 
 Zurechnung zum Verwaltungsvermögen 
ausgenommen. Ein übersteigender Betrag 
gehört zum Verwaltungsvermögen. 

Im Folgenden gehen die Erlasse dann auf 
Spezialfragen ein. So wird u. a. erläutert, in 
welchen Fällen konzerninterne Finanzie
rungsgesellschaften gegeben sind, bei denen 
von der Einbeziehung von Finanzmitteln in 
das Verwaltungsvermögen abzusehen ist. 
Weiter enthalten die Erlasse Ausführungen, 
wie das junge Verwaltungsvermögen im 
 Falle von Finanzmitteln und bei Anteilen an 
Kapitalgesellschaften zu berechnen ist.

Hinweis: Der Erlass ist auf Erwerbe anzu
wenden, für die die Steuer nach dem 
6.6.2013 entsteht.

Keine erbschaftsteuerfreie Zuwendung von Zweit und 
Ferienwohnungen zwischen Ehegatten

Die Zuwendung des Familienwohnheims an 
den anderen Ehegatten oder der Erwerb von 
Todes wegen durch den überlebenden Ehe
gatten bzw. durch Kinder ist unter bestimm
ten Voraussetzungen von der Erbschaft und 
Schenkungsteuer befreit, § 13 Abs. 4a bis 4c 
EStG. 

Gemäß Urteil des BFH vom 18.7.2013  
(Az. II R 35/11, DStR 2013, S. 2389) ist die 
sehr weitreichende Steuerbefreiung für 
 Familienwohnheime einschränkend auszu
legen. Im Fall der Schenkung zwischen Ehe
gatten entschied der BFH, dass ein zu 

eigenen Wohnzwecken genutztes Gebäude, 
in dem sich zum Zeitpunkt der Schenkung 
nicht der Mittelpunkt des familiären Lebens 
der Eheleute befindet, kein steuerbegünstig
tes Familienwohnheim ist. Nach Auffassung 
des BFH fehlt für eine weitergehende Steuer
befreiung, die die Zuwendung aller von den 
Eheleuten selbst genutzter Häuser und 
 Eigentumswohnungen, also auch von Zweit 
und Ferienwohnungen, erfasst, eine sach
liche Rechtfertigung. Der Gesetzgeber wollte 
mit der Regelung den gemeinsamen famili
ären Lebensraum der Ehegatten schützen. 
Somit unterfallen Zweit oder Ferienwoh
nungen nicht der Steuerbefreiung. 

Hinweis: Zwar erging das Urteil des BFH 
zum bis 31.12.2008 geltenden Erbschaft
steuerrecht. Der BFH macht aber deutlich, 
dass er auch nach dem gegenwärtig gelten
den Recht zu keinem anderen Ergebnis 
kommt. 

Diese Rechtsprechung dürfte zudem auch 
für den Fall des Erwerbs von Todes wegen 
einer Immobilie durch Kinder gelten, da für 
die entsprechenden Steuerbefreiungen die 
Immobilie ebenso als Familienheim qualifi
zieren muss.
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Der Verlust von Finanzierungshilfen führt bei einer Beteiligung bis zu 10 % nicht zu Anschaffungskosten.

Ist ein Gesellschafter nicht zu mehr als 10 % 
am Stammkapital einer GmbH beteiligt und 
fällt er insolvenzbedingt mit seinem Anspruch 
auf Rückzahlung eines Darlehens aus, führt 
dies laut Urteil des BFH vom 20.8.2013  
(Az. IX R 43/12, DStR 2013, S. 2217) nicht zu 
nachträglichen Anschaffungskosten seiner 
Beteiligung. Das Gericht begründet seine 
Entscheidung damit, dass der zu nicht mehr 
als 10 % beteiligte Gesellschafter nicht unter 
das Eigenkapitalersatzrecht in der im Streit
fall in 2007 anzuwendenden Fassung fiel  
(§ 32a GmbHG a. F.).

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
GmbHRechts und Bekämpfung von Miss
bräuchen (MoMiG) wurde das Eigenkapital
ersatzrecht zum 1.11.2008 allerdings grund
legend dereguliert und u. a. die Regelung 
des § 32a GmbHG a. F. aufgehoben. Die 
OFD Frankfurt/Main prüft in ihrer Rundver
fügung vom 11.9.2013 (Az. S 2244 A  37  
St 215, DStR 2013, S. 2221) die Folgen des 
Verlusts von Finanzierungshilfen bei Insolvenz
eröffnung ab 1.11.2008 und damit unter 
Geltung des  MoMiG. Sie kommt aber letzt
lich zu dem Schluss, dass auch hier bei Vor

liegen einer Beteiligung bis zu 10 % keine 
nachträglichen Anschaffungskosten gege
ben sind. 

Hinweis: Ebenso verneint die OFD eine 
 Berücksichtigung des Darlehensausfalls als 
negative Kapitaleinkünfte gemäß § 20 Abs. 2 
Nr. 7 EStG, so dass der Verlust steuerlich 
 unberücksichtigt bleibt. 

BESTEUErUNG VoN PrIVATPErSoNEN

Verlust von Finanzierungshilfen als nachträgliche 
Anschaffungskosten bei Anteilen nach § 17 EStG
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Verlustabzugsbeschränkung bei Immobilienverkauf 
in anderem EUMitgliedstaat zulässig 

Gemäß Urteil vom 7.11.2013 (Rs. c 322/11 
K, DStR 2013, S. 2441) verstößt es nicht 
 gegen die sog. Kapitalverkehrsfreiheit, wenn 
eine in einem Mitgliedstaat (Wohnsitzstaat) 
wohnende und dort unbeschränkt steuer
pflichtigen Person Verluste aus der Veräuße
rung von in einem anderen Mitgliedstaat 
belegenem unbeweglichem Vermögen nicht 
von den im Wohnsitzstaat zu versteuernden 
Einkünften aus beweglichem Vermögen in 
Abzug bringen kann. Ein Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit liegt selbst dann nicht 

vor, wenn der Verlustabzug unter bestimm
ten Voraussetzungen möglich wäre, sofern 
sich das unbewegliche Vermögen im Wohn
sitzstaat befunden hätte. Der EuGH hält die 
Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit 
durch die Aufteilung der Besteuerungsbe
fugnisse zwischen den Mitgliedsstaaten für 
gerechtfertigt.

Hinweis: Im Streitfall versagte eine Rege
lung im finnischen Einkommensteuerrecht 
die steuerliche Berücksichtigung von Verlus

ten aus der Veräußerung einer in Frankreich 
belegenen Immobilie, für die das Besteue
rungsrecht gemäß DBA Frankreich zuge
wiesen war. In dem konkreten Fall hatte der 
Steuerpflichtige mangels positiver Einkünfte 
in Frankreich keine Möglichkeit, die Verluste 
dort geltend zu machen.

Die Urteilsgrundsätze dürften aufgrund 
 entsprechender Regelungen auch auf das 
deutsche Einkommensteuerrecht übertrag
bar sein.

INTErNATIoNALES STEUErrEcHT

Neues DBA Luxemburg ab 1.1.2014 anwendbar

Mit dem Austausch der Ratifikationsurkun
den am 30.9.2013 ist das neue Doppel
besteuerungsabkommen (DBA) zwischen 
Deutschland und Luxemburg in Kraft getre
ten. Es ersetzt das bisherige Abkommen aus 
1958 und ist ab 1.1.2014 anwendbar. Das 
neue DBA weicht insbesondere in folgenden 
Punkten von den bisherigen Regelungen ab:

Nach der Neufassung ist zukünftig der auf 
eine Betriebsstätte entfallende Unterneh
mensgewinn nach dem sog. Authorized 
OEcD Approach (AOA) zu ermitteln. Unter
nehmensgewinne sind hierfür den Betriebs
stätten so zuzurechnen, als ob diese eigen
ständige und unabhängige Unternehmen 
wären. 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften sind zwar weiterhin 
grundsätzlich im Ansässigkeitsstaat des An
teilseigners zu besteuern. Eine Ausnahme 
wurde allerdings für Anteile an Immobilien
gesellschaften eingefügt. Die Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen erfolgt in die
sem Falle vorrangig im Belegenheitsstaat der 
Immobilien. 

Hinweis: Werden Anteile an einer Immobi
liengesellschaft mit Immobilien in Deutsch
land veräußert, macht Deutschland von dem 
zukünftig zugewiesenen Besteuerungsrecht 
allerdings nur dann Gebrauch, wenn es sich 
um eine inländische Gesellschaft handelt, 
deren Anteile veräußert werden. 

Zudem wechselt das Besteuerungsrecht für 
Sozialversicherungsrenten vom Ansässig
keitsstaat zum Staat der früheren Tätigkeit.

Hinweis: Das neue DBA weist zahlreiche 
weitere Änderungen im Vergleich zum 
 bisherigen DBA auf, so dass im Falle der 
 Anwendbarkeit des DBA Luxemburg die 
Auswirkungen des neuen Inhalts auf den 
konkreten Fall geprüft werden sollten.  
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Recht auf Zusammenveranlagung 
auch bei Wohnsitz in der Schweiz

EuGHVorlage wegen Nichtabzugsfähigkeit von 
Versorgungsleistungen von beschränkt Steuerpflichtigen

Für EU oder EWRStaatsangehörige, die 
 beantragt haben nach § 1 Absatz 3 EStG als 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
 behandelt zu werden, weil ihre Einkünfte im 
Kalenderjahr mindestens zu 90 % der deut
schen Einkommensteuer unterliegen, ist das 
Recht auf Zusammenveranlagung unter 
 Berücksichtigung des Splittingverfahrens 
 anwendbar, § 1a EStG. Dieses Recht auf 
 Zusammenveranlagung darf nach einem  
Urteil des EuGH (Rs. c425/11, Ettwein, DStR 
2013, S. 514) nicht allein deshalb verweigert 
werden, weil deutsche Staatsangehörige 
 ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. 

Mit Schreiben vom 16.9.2013 (Az. IV c 3  S 
1325/11/10014, DStR 2013, S. 2458) rea
giert das BMF auf die Entscheidung des EuGH 
und ordnet an, dass über diese Entscheidung 
hinaus die Bestimmung des § 1a EStG in 
 allen noch offenen Fällen nicht nur bei deut
schen, sondern bei allen Staatsangehörigen 
eines EU oder EWRMitgliedstaates anwend
bar ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt in der Schweiz haben. 

Hinweis: Deutsche Staatsangehörige sowie 
Angehörige eines EU bzw. EWRMitglied
staates und deren Ehegatten, die ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Schweiz haben und deren Einkünfte im 
Kalenderjahr zu mindestens 90 % der deut
schen Einkommensteuer unterliegen, können 
danach die Behandlung als unbeschränkt 
steuerpflichtig unter Anwendung des Split
tingtarifs beantragen. Der individuelle Ein
kommensteuersatz wird hierzu in der Weise 
ermittelt, dass der auf die Hälfte des zu 
 versteuernden Einkommens der Ehegatten 
anfallende Steuersatz verdoppelt wird, wo
durch sich infolge des progressiven Verlaufs 
des Einkommensteuertarifs ein definitiver 
Steuervorteil ergeben kann.

Mit Urteil vom 31.3.2011 (Az. c450/09, 
Schröder, DStR 2011, S. 664) kam der EuGH 
zu dem Ergebnis, dass die Nichtberücksichti
gung privater Versorgungsleistungen, die im 
Zusammenhang mit inländischen Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung stehen, 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. 
Der in einem anderen EUMitgliedstaat 
 ansässige und in Deutschland beschränkt 
Steuerpflichtige erwarb gegen Gewährung 
privater Versorgungsleistungen ein inlän
disches Grundstück und erzielte hieraus Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung, 
die der inländischen Besteuerung unter
lagen. Mit Verweis auf die Sonderregelungen 
für beschränkt Steuerpflichtige versagte das 
Finanzamt die steuerliche Berücksichtigung 
der Versorgungsleistungen. Darin erkannte 
der EuGH eine Verletzung des Unionsrechts, 

wenn Zahlungsverpflichtungen im Zusam
menhang mit dem Erwerb von Grundbesitz, 
mit dem inländische Einkünfte aus Ver
mietung und Verpachtung erzielt werden, 
unberücksichtigt bleiben, wohingegen ent
sprechende Zahlungen bei unbeschränkt 
Steuerpflichtigen zu berücksichtigen wären.
 
Dem BFH lag nun ein ähnlicher Streitfall zur 
Entscheidung vor, in dem die Beteiligung an 
einer Personengesellschaft im Wege der vor
weggenommenen Erbfolge gegen Gewäh
rung von Versorgungsleistungen übertragen 
wurde. Auch hier ließ das Finanzamt die von 
dem im EUAusland ansässigen Gesellschaf
ter gezahlten Versorgungsleistungen im Rah
men der Besteuerung seiner inländischen 
Einkünfte außer Betracht. Da der BFH es 
nicht für hinreichend geklärt ansieht, ob 

auch dieser Fall von dem EuGHUrteil aus 
2011 erfasst wird, legte er mit Beschluss vom 
14.5.2013 (Az. I R 49/12, DStR 2013, S. 2325) 
dem EuGH eine entsprechende Frage zur 
Vorabentscheidung vor. 

Hinweis: Sollte der EuGH zu dem Ergebnis 
kommen, dass auch der Ausschluss der 
 Berücksichtigung von Versorgungsleistun
gen im Rahmen einer unentgeltlichen Über
tragung von Betriebsvermögen gegen EU
Recht verstößt, dürfte abschließend geklärt 
sein, dass die Übertragung von Vermögen, 
mit dem der inländischen Besteuerung un
terliegende Einkünfte erzielt werden, gegen 
Versorgungsleistungen sowohl im Fall der 
unbeschränkten als auch der beschränkten 
Steuerpflicht des Übernehmers gleicher
maßen steuerlich zu behandeln sind. 
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ESMA veröffentlicht gemeinsame Prüfungsschwerpunkte 2014

Die Europäische Wertpapier und Marktauf
sichtsbehörde ESMA (European Securities 
and Markets Authority) hat am 11.11.2013 
gemeinsame europäische Prüfungsschwer
punkte bekannt gegeben. Diese sind von 
den nationalen Aufsichtsbehörden bei ihrer 
Prüfung im Rahmen von Enforcement 
Verfahren (in Deutschland von der DPR) zu 
beachten.

ESMAPrüfungsschwerpunkte 2014 sind:

1.  Wertminderung von nichtfinanziellen Ver
mögenswerten

2.  Bewertung und Angaben betreffend  
Verpflichtungen aus leistungsorientierten 
Pensionsplänen

3.  Fair Value Bewertung und Angaben
4.  Angaben zu den maßgeblichen Rechnungs

legungsmethoden, Ermessensentscheidun
gen und Schätzungen

5.  Bewertung von Finanzinstrumenten sowie 
Angaben, die sich auf damit zusammen
hängende Risiken beziehen.

Hinweis: Weitere Ausführungen zu den 
 einzelnen Prüfungsschwerpunkten sind auf 
der Homepage des ESMA unter www.esma.
europa.eu abrufbar.

Die Prüfungsschwerpunkte des ESMA über
schneiden sich im Bereich der Wertminde
rung von nichtfinanziellen Vermögens
werten und im Bereich der Bilanzierung von 

leistungsorientierten Pensionsverpflichtun
gen mit den Prüfungsschwerpunkten der 
Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung 
(DPR, vgl. novus Mandanteninformationen 
November 2013, S. 14).

Hinweis: Die ausführlichen Prüfungsschwer
punkte der DPR für das Jahr 2014 sind auf 
der Homepage der DPR unter http://www.
frep.info/docs/pressemitteilungen/2013/ 
20131015_pm.pdf abrufbar.

Neue EUBilanzrichtlinie

Die Europäische Union hat die Richtlinie 
2013/34/EU veröffentlicht. Inhaltlich werden 
damit im Wesentlichen die 4. und 7. gesell
schaftsrechtliche EGRichtlinie, die Mitte der 
1980ger Jahre zu einer umfassenden 

 Umgestaltung der deutschen Rechnungs
legungsvorschriften geführt hatten, überarbei
tet und zusammengefasst. Die Mitgliedstaa
ten sind verpflichtet die Richtlinie bis zum 
20.7.2015 in nationales Recht umzusetzen.

Die Richtlinie soll insbesondere Rechnungsle
gungserleichterungen für kleine Unterneh
men schaffen und die Vergleichbarkeit der 
Jahresabschlüsse in der EU durch Streichung 
von Mitgliedstaatenwahlrechten verbessern. 

Neben der DPR hat nun auch die ESMA ihre Prüfungsschwerpunkte 2014 veröffentlicht.
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Die Schwellenwerte für die Klassifikation von 
kleinen, mittelgroßen und großen Unterneh
men bzw. Konzernen werden um rund 20 % 
erhöht. Für kleine Unternehmen bzw. Kon
zerne handelt es sich dabei um ein Mitglied
staatenwahlrecht, wobei aber zu erwarten 
ist, dass die deutsche Bundesregierung eine 
entsprechende Anhebung vornehmen wird. 
Die zwischenzeitlich diskutierten Pläne, die 
Prüfungspflicht für mittelgroße Kapitalgesell
schaften abzuschaffen, wurden aufgegeben.

Eine Neuerung stellt die erstmalige Kodifizie
rung des bisher schon im Rahmen des GoB 
der Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung 
geltenden Grundsatzes der Wesentlichkeit 
für Ansatz, Bewertung, Ausweis, Offenlegung 
und Konsolidierung in der Konzernrech
nungslegung dar. Da die Mitgliedstaaten die 
Umsetzung dieser Neuerung auf Darstellung 
und Offenlegung beschränken können, 
bleibt abzuwarten, in welchem Umfang diese 
Regelung sich im deutschen HGB wiederfin
den wird. Klarstellend wird in der Richtlinie 
noch darauf hingewiesen, dass der Grund
satz der Wesentlichkeit sich nur auf den Jah
resabschluss und nicht auf die Buchführung 
bezieht. 

Es wird zudem eine Harmonisierung der An
hangangaben angestrebt. Statt der Festlegung 
der Anhangangaben für große Kapitalgesell
schaften mit nachfolgenden größenabhängi
gen Erleichterungen, wie derzeit in § 284 f. 
HGB und § 288 HGB umgesetzt, wird nun
mehr ein einheitlicher Katalog von Anhang
angaben für alle Kapitalgesellschaften vor
gegeben. Für mittelgroße und große 
Kapitalgesellschaften sind nach Artikel 17 
und 18 der Richtlinie umfangreiche zusätzli
che Anhangangaben vorgesehen. Weiterhin 
besteht ein Mitgliedstaatenwahlrecht, einen 
Teil der für mittelgroße Kapitalgesellschaften 
vorgesehenen Angabepflichten auch für 
kleine Kapitalgesellschaften vorzuschreiben. 

Hinweis: Welchen Weg Deutschland inso
weit beschreiten wird, ist noch nicht bekannt. 
Aus deutscher Sicht bedeutet diese Änderung 
im Wesentlichen eine Strukturanpassung der 
gegenwärtigen Regelungen zum Anhang, 
während inhaltliche Änderungen eher punk
tueller Natur sein werden.

Rückstellungen sind künftig zum besten 
Schätzwert, d. h. nicht mehr mit dem vor
sichtig geschätzten Erfüllungsbetrag anzu
setzen. 

Falls bei Geschäfts oder Firmenwerten und 
Entwicklungskosten die Nutzungsdauer nicht 
verlässlich schätzbar ist, sind diese über einen 
Zeitraum zwischen fünf und zehn Jahren ab
zuschreiben. Ferner können die Mitglied
staaten erlauben, Beteiligungen auch im Ein
zelabschluss „at equity“  zu bewerten. 

Für kapitalmarktorientierte und große Unter
nehmen in der mineralölgewinnenden Indus
trie und in der Primärforstwirtschaft wird 
jährlich eine gesonderte Berichterstattung 
über die an staatliche Stellen in Drittländern 
geleisteten Zahlungen („countrybycountry“ 
Reporting) verpflichtend. 

Hinweis: Insgesamt sollte die Richtlinie – 
 abgesehen vom „CountrybyCountry“ 
Repor ting – keine wesentlichen Bilanzrechts
änderungen nach sich ziehen, da durch das 
BilMoG und MicroBilG zahlreiche Richt
linieninhalte bereits zuvor in nationales Recht 
umgesetzt wurden.

Neben der DPR hat nun auch die ESMA ihre Prüfungsschwerpunkte 2014 veröffentlicht.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
 Beschluss vom 8.10.2013 (Az. II ZB 26/12, 
DStR 2013, S. 2526) entschieden, dass den 
Aktionären beim Rückzug von der Börse kein 
Barabfindungsangebot für ihre Aktien ge
macht werden muss. Damit hat er seine bis
herige Rechtsprechung aufgegeben. 

In einer Entscheidung aus dem Jahr 2002 
vertrat der BGH (Urteil vom 25.11.2002,  
Az. II ZR 133/01, BGHZ 153, 47, 53ff) noch 
die Auffassung, dass der Widerruf der Zulas
sung zum Handel der Aktie im geregelten 
Markt einer Börse auf Antrag des Emitten
ten, das sogenannte reguläre Delisting, wegen 
der damit verbundenen erheblichen Beein
trächtigung der Verkehrsfähigkeit der Aktien 
das Aktieneigentum beeinträchtigt und eines 

Beschlusses der Hauptversammlung sowie 
eines Pflichtangebotes der Aktiengesell
schaft oder des Großaktionärs über den Kauf 
der Aktien der Minderheitsaktionäre bedarf. 

Der BGH stützt die geänderte Auffassung 
auf ein Urteil des BVerfG, wonach der 
 Widerruf der Börsenzulassung für den regu
lierten Markt grundsätzlich nicht den Schutz
bereich des Eigentumsgrundrechts des 
Aktio närs berührt und das für den Fall eines 
vollständigen Rückzugs von der Börse von 
den Fachgerichten verlangte, gerichtlich 
überprüfbare Pflichtangebot der Gesellschaft 
oder ihres Hauptaktionärs an die übrigen 
 Aktionäre, deren Aktien zu erwerben, daher 
von Verfassungs wegen zwar nicht geboten 
ist, die verfassungsrechtlichen Grenzen rich

terlicher Rechtsfortbildung aber auch nicht 
überschreitet. Das BVerfG hat es den Fach
gerichten überlassen, auf der Grundlage der 
mittlerweile gegebenen Verhältnisse im 
Aktien handel zu prüfen, ob die bisherige 
Spruchpraxis Bestand hat, und zu beurteilen, 
wie der Wechsel vom regulierten Markt in 
den qualifizierten Freiverkehr in diesem 
 Zusammenhang zu bewerten ist (BVerfG, 
 Urteil vom 11.7.2002, Az.1 BvR 3142/07, 1 
BvR 1569/08).

Der BGH hat somit seine Rechtsprechung, 
wonach das reguläre Delisting eines 
Pflichtangebots über den Kauf der Aktien ei
nen Hauptversammlungsbeschluss notwen
dig macht, aufgegeben.

GESELLScHAfTSrEcHT

Erleichterter Rückzug von der Börse

Gesellschafterdarlehen bei Unternehmenstransaktionen – 
Änderung der Rechtsprechung

Durch das MoMiG hat sich die insolvenz
rechtliche Behandlung von Gesellschafter
darlehen in der Krise und Insolvenz verän
dert. Nach § 30 Abs. 1 Nr. 5, § 135 Abs. 1 InsO 
sind Rückzahlungen auf ein Gesellschafter
darlehen ein Jahr ab Insolvenzantragsstel
lung anfechtbar, unabhängig davon, ob das 
Darlehen eigenkapitalersetzend war oder 
nicht. Mit Urteil vom 21.2.2013 (Az. IX ZR 
32/12) entschied der BGH, dass Rückzahlun
gen aufgrund eines Gesellschafterdarlehens 
nicht nur gegenüber dem neuen Gläubiger 
angefochten werden können, sondern auch 
gegenüber dem Gesellschafter der seine 
 Forderung übertragen hat. Diese Rechtspre
chung hat Auswirkung auf die Gestaltung 
von Unternehmenskaufverträgen. Denn schei
det ein Gesellschafter aus einer Gesellschaft 
aus und veräußert er seine Gesellschaftsan
teile an einen Dritten, erwirbt dieser Käufer 

regelmäßig auch die vom Gesellschafter an 
die Gesellschaft ausgereichten Gesellschaf
terdarlehen. Diese Gestaltung wird  „Abtre
tungslösung“ genannt und ist auch eine 
 typische Gestaltung bei Transaktionen im 
mittelständischen Bereich. 

Zukünftig muss das Urteil des BGH Berück
sichtigung im Unternehmenskaufvertrag 
 finden, da sonst der Altgesellschafter mög
licherweise mit einem Zahlungsanspruch ge
genüber einem Insolvenzverwalter konfron
tiert werden kann, sollte das Unternehmen 
insolvent werden und der Insolvenzverwalter 
die Rückzahlung eines Gesellschafterdarle
hens nach § 135 InsO anfechten. Der neue 
Gesellschafter hätte dann die Darlehens
valuta erhalten, dennoch ist der alte Gesell
schafter mit der Insolvenzanfechtung und 
dem Rückzahlungsanspruch konfrontiert. 

Hinweis: Es gibt keinen Grund von der 
 „Abtretungslösung“ generell abzusehen, 
aber es sind die Risiken einer etwaigen Insol
venzanfechtung für den Verkäufer zu mini
mieren. Der Käufer könnte beispielsweise 
verpflichtet werden, die Anfechtungsfrist 
von einem Jahr verstreichen zu lassen, bevor 
er die Rückzahlung des Gesellschafterdar
lehens fordert, wobei sich hier die Frage der 
Absicherung stellt. Eine andere Möglichkeit 
liegt in der Vereinbarung eines Kaufpreisein
behalts. Wird ein Freistellungsanspruch ver
einbart, sollte dieser ebenfalls abgesichert 
werden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), 
wonach eine Bank beim Tod eines Kunden 
wählen kann, ob zur Klärung der Rechts
nachfolge ein Erbschein bzw. Testaments
vollstreckerzeugnis oder die Eröffnungsver
handlung nebst einer beglaubigten Abschrift 
des Testaments oder Erbvertrags des verstor
benen Kunden vorzulegen ist, sind gemäß  
§ 307 BGB unwirksam. Dies entschied der 
BGH mit Urteil vom 8.10.2013 (Az. XI ZR 
401/12). 

Konkret sahen die AGB der beklagten Bank 
eine Klausel vor, wonach diese nach dem 
 Tode des Kunden zur Klärung der rechts
geschäftlichen Berechtigung die Vorlegung 
eines Erbscheins, eines Testamentsvollstre
ckerzeugnisses oder ähnlicher gerichtlicher 
Zeugnisse verlangen kann. Fremdsprachige 
Urkunden waren auf Verlangen mit deut
scher Übersetzung vorzulegen. Die Bank 
kann laut AGB auf die Vorlegung eines Erb
scheins oder eines Testamentsvollstrecker
zeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfer
tigung oder eine beglaubigte Abschrift vom 
Testament oder Erbvertrag des Kunden 
 sowie der Niederschrift über die zugehörige 
Eröffnungsverhandlung vorgelegt wird. 

Der BGH urteilte, dass der Erbe von Rechts 
wegen nicht verpflichtet ist, sein Erbrecht 
durch einen Erbschein nachzuweisen. Er kann 
diesen Nachweis vielmehr auch in anderer 
Form führen.

Hinweis: Die Richter begründen ihre Auffas
sung damit, dass die zu prüfende Klausel der 
Bank generell und unabhängig davon, ob im 
Einzelfall das Erbrecht zweifelhaft ist oder 
durch andere Dokumente einfacher und/
oder kostengünstiger nachgewiesen werden 

kann, das Recht gewährt, auf die Vorlage 
 eines Erbscheins zu bestehen. Zwar habe eine 
Bank nach dem Tod eines Kunden grund
sätzlich ein berechtigtes Interesse daran, der 
Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme 
sowohl durch einen etwaigen Scheinerben 
als auch durch den wahren Erben des 
 Kunden zu entgehen. Daraus folgt nach Auf
fassung der Richter aber nicht, dass sie ein
schränkungslos die Vorlage eines Erbscheins 
verlangen kann. Vielmehr sind im Rahmen 
der anzustellenden Interessenabwägung die 
Interessen des (wahren) Erben – der als Rechts
nachfolger in die Stellung des Erblassers als 
Vertragspartner der Bank eingerückt ist und 
auf dessen mögliche Benachteiligung es 

 daher ankommt – vorrangig. Ihm ist regel
mäßig nicht daran gelegen, auch in Fällen, in 
denen er sein Erbrecht unproblematisch 
 anders als durch Vorlage eines Erbscheins 
nachweisen kann, das unnütze Kosten verur
sachende und zu einer Verzögerung der 
Nachlassregulierung führende Erbscheinver
fahren anstrengen zu müssen. 

Ebenso wenig kann der Erbe laut BGHUrteil 
auf die Möglichkeit verwiesen werden, von 
ihm zunächst – zu Unrecht – verauslagte 
Kosten später im Wege des Schadensersatzes, 
ggf. sogar nur unter Beschreitung des Klage
weges von der Bank, erstattet zu verlangen. 

VErTrAGSrEcHT

Kein genereller Anspruch der Banken 
auf Vorlage eines Erbscheins
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ArBEITSrEcHT

Angemessenheit der Berufsausbildungsvergütungen

Auszubildenden ist gemäß § 17 Abs. 1 Berufs
bildungsgesetz während des Ausbildungs
verhältnisses eine angemessene Vergütung 
zu gewähren. Maßgeblich für die Ermittlung 
der angemessenen Vergütung ist die Ver
kehrsanschauung. Fehlt es an einschlägigen 
Tarifverträgen, kann laut mit aktuellem Urteil 
vom 16.7.2013 (Az. 9 AZR 784/11, NZA 
2013, S. 1202) bestätigter Rechtsprechung 
des BAG zur Bestimmung der Verkehrs
anschauung auf Empfehlungen der Industrie 
und Handelskammern oder der Handwerks
innungen zurückgegriffen werden. Nach 
Auffassung des Gerichts ist die Ausbildungs
vergütung grundsätzlich als unangemessen 
anzusehen, wenn sie um mehr als 20 % hin
ter den so ermittelten Werten zurückbleibt.   

Ist die vereinbarte Vergütung als unange
messen zu beurteilen, hat der Ausbildungs
betrieb dem Auszubildenden die volle von 
der Verkehrsanschauung als angemessen 
angesehene Vergütung zu zahlen. Eine gel
tungserhaltende Reduktion der vertraglichen 
Vereinbarung dahingehend, dass von einer 
Vergütungshöhe ausgegangen wird, die die 
Parteien als zumindest noch angemessen 
hätten vereinbaren können (somit mindes
tens 80 % der nach Verkehrsanschauung 
 angemessenen Vergütung), kommt laut BAG 
ausdrücklich nicht in Betracht. Andererseits 
bedeutet die „grundsätzliche“ Unangemes
senheit, dass Einzelfallaspekte eine nied
rigere Vergütung rechtfertigen können – die 
Hürden liegen aber hoch.

Hinweis: In dem am 27.11.2013 vereinbar
ten Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und 
SPD ist die Einführung eines allgemeinen ge
setzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro brutto 
je Zeitstunde zum 1.1.2015 vorgesehen. Ent
gegen den vorgehenden Entwürfen des Ver
trags beinhaltet die finale Fassung keine 
Ausnahme für Auszubildende, so dass Aus
bildungsvergütungen ab 2015 ggf. entspre
chend zu erhöhen sein könnte. 

Im Falle einer unangemessen niedrigen Berufsausbildungsvergütung ist die als angemessen angesehene Vergütung zu zahlen.
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Ebner Stolz/Bundesverband der Deutschen Industrie: 
Änderungen im Steuer und Wirtschaftsrecht 2013/2014

Das Steuer und Wirtschaftsrecht ist und 
bleibt einer der sich am schnellsten wandeln
den Bereiche im deutschen Recht. Zudem 
stand die Gesetzgebung des Jahres 2013 
ganz im Zeichen der Bundestagswahl und 
der unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse 
in Bundestag und Bundesrat, so dass so 
manches Gesetzgebungsverfahren nur auf 
verschlungenen Wegen zum Ziel gefunden 
hat oder gar kurz vor dem Abschluss noch 
gescheitert ist. 

Um den Überblick über die vergangenen und 
künftigen Entwicklungen im Steuer und 
Wirtschaftsrecht zu bewahren, haben wir 
gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) den Ratgeber 
 Änderungen im Steuer und Wirtschaftsrecht 
2013/2014 verfasst und im Stollfuß Verlag 
veröffentlicht. Das Werk ist bereits frühzeitig 
Mitte November 2013 erschienen und gibt 
deshalb noch ausreichend zeitlichen Spiel
raum bei eventuellem individuellem Hand
lungsbedarf. 

Der Ratgeber informiert sowohl über die im 
Jahr 2013 verabschiedeten gesetzlichen 
Steuerrechtsänderungen und bedeutenden 

Neuerungen in Rechtsprechung und Finanz
verwaltung, als auch über wesentliche 
Rechtsänderungen auf dem Gebiet des Wirt
schaftsrechts und zeigt den hiermit verbun
denen Handlungsbedarf nebst Praxis und 
Gestaltungsempfehlungen, insbesondere zum 
Jahreswechsel 2013/2014, auf. Auch beinhal
tet der Ratgeber bereits einen ersten Ausblick 
auf mögliche Reformvorhaben der künftigen 
Bundesregierung sowie eine Beurteilung aus 
Sicht der deutschen Wirtschaft (BDI).

Hinweis: Weitere Informationen sowie eine 
Bestellmöglichkeit finden Sie unter www. 
ebnerstolz.de oder http://www.stollfuss.de/
shop/neuerscheinungen.aspx.

novus INTERN

Enormer Zulauf bei den Jahresendseminaren

Was ändert sich im Steuer und Wirtschafts
recht zum Jahresende und besteht ggf. noch 
Handlungsbedarf? Diese Fragen wurden in 
unseren Jahresendveranstaltungen, die an 
zahlreichen Standorten, u. a. in Bremen, 
Köln, Hamburg, Leipzig und Stuttgart statt
gefunden haben, umfassend behandelt. 

In den Veranstaltungen wurden zahlreiche 
Themen aus dem Werk „Änderungen im 
Steuer und Wirtschaftsrecht 2013/2014“ 
aufgegriffen und in leicht verständlicher 
Form dargestellt. Der Zulauf zu den Veran
staltungen an sämtlichen Standorten war 
beachtlich und wir haben uns über die rege 
Teilnahme gefreut.

Hinweis: Bei Interesse kann unsere Muster
präsentation in elektronischer Form bei Frau 
Ira Freudenberg, EMail: ira.freudenberg@
ebnerstolz.de, angefordert werden
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Wirtschaftsprüfer und SteuerberaterTage bei Ebner Stolz 

Unsere diesjährigen WPTage fanden am 25. 
und 26.10.2013 in Stuttgart im Kultur und 
Kongresszentrum Liederhalle statt. Rund 
200 Wirtschaftsprüfer und erfahrene Prü
fungsleiter aus allen Standorten nahmen an 
dieser anderthalbtägigen Fortbildungsveran
staltung teil, die von hoch interessanten 
 Plenar und Fokusveranstaltungen geprägt 
war.

Die diesjährigen Themenschwerpunkte waren 
die Änderungen in der (Konzern) Lagebe

richterstattung durch DRS 20, das Interne 
Kontrollsystem, Erfahrungen und Empfeh
lungen aus FraudFällen, Aktuelles aus dem 
Bereich Steuern und die Bilanzierung und 
Prüfung von Finanzinstrumenten.

Zwei Wochen darauf, am 8. und 9.11.2013, 
trafen sich rund 180 Steuerberater von  Ebner 
Stolz in Köln zu den SteuerberaterTagen mit 
einer Vielzahl von Vorträgen zu aktuellen 
steuerrechtlichen Themen und anschließen
der intensiver Diskussion. 

Neben klassischen Bereichen, wie dem 
 Bilanzsteuerrecht, der Besteuerung von Per
sonen und Kapitalgesellschaften sowie der 
Umsatzbesteuerung, wurden angesichts 
 aktueller Entwicklungen u. a. grunderwerb
steuerliche und erbschaftsteuerliche Themen 
bis hin zu Aspekten der Besteuerung ge
meinnütziger Körperschaften in den Blick
punkt gerückt. 

FROHE WEIHNAcHTEN
Wir wünschen unseren Lesern ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2014. 

Die ersten novus Mandanteninformationen des kommenden Jahres werden Ihnen 
als Doppelausgabe Anfang Februar 2014 vorliegen. 
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